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DAS STEUER- UND GROLLBLATT

vor der Einführung des EOSS-Verfahrens 2008 verweigerte die Se-
natsverwaltung für Finanzen dem Gesamtpersonalrat die gesetzl iche
Mitbestimmung. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig bestätigte
nun aber die Mitbestimmung. Die Verhandlungen mit der Senatsver-
waltung sind aufgenommen.

Unabhängig davon ist die Speicherübersicht ein Programmteil im
EOSS-Verfahren, das die tägl iche Arbeit den Anwendern erleichtern
kann. Wegen der Möglichkeit einer Verhaltenskontrol le und Leis-
tungskontrol le steht diese jetzt jedoch wieder im Mittelpunkt der Kritik. Die Speicherüber-
sicht bi ldet die tägl iche Arbeit der Anwender ab. Dienststel lenleiter, Führungskräfte und
sämtl iche andere Mitarbeiter des jeweil igen Finanzamtes haben unbehinderten und unkon-
trol l ierten Zugriff auf sämtl iche Inhalte der Speicherübersicht. Die Arbeitsleistung der An-
wender wird dadurch für al le Dienstkräfte im Finanzamt transparent und dokumentierbar.
Dies ist weder Zweck der Speicherübersicht noch akzeptabel für die DSTG und die Perso-
nalvertretungen.

Vielen Kolleginnen und Kollegen ist die Überwachung erst aufgefal len, weil einzelne Füh-
rungskräfte die Speicherübersicht zur Beobachtung der individuel len Arbeitsleistung sowie
auch als Druckmittel eingesetzt haben. Bildschirmfotos für Dienstleistungsberichte oder
Auswertungen zur Statistikerhöhung als Beispiel belegen die Vielfalt der Möglichkeiten,
Verhalten und Leistung der Anwender zu überwachen und zu speichern. In Verbindung mit
anderen Datensammlungen können jederzeit Persönlichkeitsbi lder zusammengefügt wer-
den, was die einzelnen Anwender weder erkennen noch kontrol l ieren können. Eingriffe in
die Persönlichkeitsrechte der Dienstkräfte sind, soweit sie überhaupt rechtl ich zulässig
sind, auf das aus arbeitsorganisatorischen Gründen notwendige Maß zu begrenzen.

Die Möglichkeit des Missbrauchs der Speicherübersicht zu Verhaltens- und Leistungskon-
trol len muss unverzüglich ausgeschlossen werden.

PC-Technik hat die Arbeitsabläufe der Anwender unter Berücksichtigung der Ergonomie zu
erleichtern und nicht Führungskräften oder anderen Personen technische Möglichkeiten zu
eröffnen, jederzeit und ohne Wissen der Anwender deren Arbeitsleistung zu kontrol l ieren.
Diese Anforderungen erfül lt die Speicherübersicht bisher nicht.

Die DSTG fordert: die Kolleginnen und Kollegen dürfen nicht länger im Visier der Speicher-
übersicht bleiben.

Mit kol legialen Grüßen
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Jürgen Köchlin





55

DAS STEUER- UND GROLLBLATT

TT
AA
RR
II FF

VVBBLL ZZUU RREENNTTEENNFFEERRNNEENN JJAAHHRRGGÄÄNNGGEENN ,, MMUUTTTTEERRSSCCHHUUTTZZZZEEIITTEENN
UUNNDD LLEEBBEENNSSPPAARRTTNNEERRSSCCHHAAFFTTEENN

Die VBL hat sich zum zeitlichen Ablauf der Neuberechnung von Startgutschriften
geäußert. Auch zur Zusatzversorgung für Versicherte, die vor dem 1 8. Mai 1 990 Mut-
terschutzzeiten verbracht haben, und für verpartnerte Arbeitnehmer/innen gibt es
Neuerungen, da hier die Anspruchsberechtigung verändert worden ist.

Zu den Neuberechnungen der Startgutschriften für rentenferne Jahrgänge hatten wir im
Steuer- und Grollblatt Nr. 4 dieses Jahrgangs über die damals laufenden Tarifverhandlun-
gen zur Zusatzversorgung berichtet. Diese waren erforderl ich geworden, da der Bundes-
gerichtshof mit Urtei l vom 1 4. November 2007 den Verstoß der Startgutschriften für
Rentenferne gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes festgestel lt hatte. Insbesondere
Versicherte mit längeren Ausbildungszeiten können danach keinen Anspruch auf eine Voll-
Leistung erzielen, da die höchstmögliche Versorgung erst nach 44,44 Pfl ichtversiche-
rungsjahren erreicht würde.
Die VBL wird die Startgutschriften der rentenfernen Versicherten nun von sich aus über-
prüfen und das Ergebnis im Versicherungsnachweis für das Jahr 2011 mittei len. Versi-
cherte müssen keinen Antrag auf Überprüfung ihrer Startgutschriften stel len.
Rentenberechtigte, die einen Zuschlag zur Startgutschrift erhalten, bekommen eine ge-
sonderte Mittei lung. Die VBL benötigt nach ihrer Auskunft für die Umsetzung des Tarifer-
gebnisses eine gewisse Vorlaufzeit.
Der Bundesgerichtshof hatte mit Urtei l vom 1 . Juni 2005 (IV ZR 1 00/02) entschieden, dass
Zeiten des gesetzl ichen Mutterschutzes während einer bestehenden Pfl ichtversicherung
wie Umlagemonate in der Zusatzversorgung zu berücksichtigen sind.
Mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag Altersversorgung haben sich die Ta-
rifvertragsparteien darauf verständigt, daß Mutterschutzzeiten, die ab dem 1 8. Mai 1 990 in
der Pfl ichtversicherung zurückgelegt wurden, wie Umlagemonate mit entsprechendem zu-
satzversorgungspfl ichtigem Entgelt berücksichtigt werden.
Im Beschluss vom 28. Apri l 2011 (1 BvR 1 409/1 0) kam nun das Bundesverfassungsge-
richt zu dem Ergebnis, dass es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt, wenn Mutter-
schutzzeiten, die vor dem 1 8. Mai 1 990 während einer Pfl ichtversicherung zurückgelegt
wurden, nicht als Umlagemonate in der Zusatzversorgung berücksichtigt werden. Die VBL
wird diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Bei der Tarifeinigung
zum Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30. Mai 2011 konnte diese Entscheidung allerdings
noch nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund müssen insoweit zunächst die recht-
l ichen Grundlagen für eine Berücksichtigung dieser Mutterschutzzeiten geschaffen wer-
den.
Das Verfahren zur Einbeziehung der Mutterschutzzeiten wird jedoch etwas Zeit in An-
spruch nehmen, da im Hinbl ick auf die vielen Fälle mit Mutterschutzzeiten umfangreiche
Änderungen in den Berechnungsprogrammen der VBL erforderl ich sind. Durch die zeitl i-
che Verzögerung wegen der technischen Umsetzung werden Versicherten und Rentenbe-
rechtigten keine Nachtei le entstehen, hat die VBL bereits erklärt.
Zu den eingetragenen Lebenspartnerschaften, die bei der VBL mit dem Begriff der "ver-
partnerten" Arbeitnehmer/innen bezeichnet werden, wurde bekannt gegeben, dass die
Gleichstel lung dieser eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern im Verhält-
nis zu Ehegatten bei der Hinterbl iebenenversorgung vereinbart worden ist. Wie in der ge-
setzl ichen Rentenversicherung gelten für sie nun mit Wirkung ab dem 1 . Januar 2005 die
gleichen Regelungen wie für Witwen und Witwer.
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Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat mit seiner Entscheidung vom 1 4.
Juni 2011 die Regeln für die bisher unterbliebene personalvertretungsrechtliche
Mitbestimmung vorgegeben. Zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen in den
Finanzämtern vor ungeregelter Überwachung, Überforderung wie auch körperli-
cher und geistiger Überbeanspruchung durch IT-Arbeitsmethoden müssen Pro-
gramme und PC-Werkzeuge im EOSS-System nachgebessert werden.
DSTG-Mitglieder kritisieren nach wie vor insbesondere die anwenderunfreundli-
che UNIFA-Mail und die umständlich zu bedienende UNIFA-Textverarbeitung in
den Berliner Finanzämtern. Darüber hinaus ist die UNIFA-Speicherübersicht in-
zwischen zur Leistungskontrolle missbraucht worden.

Das Berl iner UNIFA-Mail-Programm hat auch nach 3½ Jahren keine breite Akzeptanz
unter den Kolleginnen und Kollegen gefunden. Trotz einiger Änderungen kritisieren die
Anwender weiterhin die umständliche Funktionsweise. Vergleiche mit anderen E-Mail-
Programmen, die tei lweise kostenlos zu nutzen sind, veranschaulichen, wie chaotisch
die UNIFA-Mail programmiert ist. Die umständliche Nutzung der UNIFA-Mail mit zu
vielen unnötigen Klicks, einer zu kleinen Speicherkapazität und einer eingeschränkten
Dateispeicherung belegen die nicht mehr zeitgemäße Funktionsweise.
Da der Informationsaustauch heute überwiegend elektronisch vorgegeben wird, haben
die Kolleginnen und Kollegen keine Alternative am Arbeitsplatz. Ärgerl ich ist es, dass
durch unterschiedl iche Anwendungen und Systeme in den Finanzämtern, in FuSt und
in der Senatsverwaltung für Finanzen der E-Mail-Verkehr zusätzl ich erschwert wird.
Unverständl ich ist bis heute, weshalb die Kolleginnen und Kollegen von FuSt, dem
TFA und SenFin nicht im Adressbuch zu finden sind.
Aber auch die UNIFA-Textverarbeitung OpenOffice wird von Kolleginnen und Kollegen
beklagt. Abstürze nach Einlesen der Steuernummer, nach dem Einfügen von Text so-
wie nach Nutzung der Seitenansicht spiegeln die Instabil ität der derzeitigen Berl iner
Textverarbeitung wieder. Die nicht praxisgerechte Suchfunktion nach Vorlagen verär-
gert die Anwender genauso wie die überflüssige Einbindung von Vorlagen mit Leersei-
ten und das lange Antwortverhalten von Vorlagen und Vordrucken. Das Problem mit
dem Ausfal l von flüchtigen Einträgen im Wörterbuch nach Updates passt schl ießlich
zum Gesamteindruck eines unfertigen Programms, das bisher aus der Testphase
nicht herausgekommen ist.
Die UNIFA-Mail und UNIFA-Textverarbeitung veranschaulichen, dass die Senatsver-
waltung für Finanzen im Berl iner EOSS-System einiges nachbessern muss.
DSTG-Mitgl ieder sind der Meinung, dass die Senatsverwaltung für Finanzen genau
wusste, weshalb sie bei der Einführung des EOSS-Verfahrens dem Gesamtpersonal-
rat die gesetzl iche personalvertretungsrechtl iche Beteil igung verweigerte.

Anlass zu Ärger gibt auch die UNIFA-Speicherübersicht. Es kann nicht akzeptiert wer-
den, dass durch die Speicherübersicht die Arbeitsleistung der Anwender für al le
Dienstkräfte im Finanzamt transparent und dokumentierbar wird: für Dienststel lenlei-
ter, Führungskräfte und alle Dienstkräfte im Finanzamt. Bildschirmfotos für Dienstleis-
tungsberichte oder Auswertungen zur Statistikerhöhung als Beispiel belegen die
Vielfalt der Möglichkeiten, Verhalten und Leistung der Anwender zu überwachen und
zu speichern. Solche nicht erkennbaren Verhaltens- und Leistungskontrol len müssen
ausgeschlossen werden.
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Auch durch das Programm ACUSTIG, das die Zugriffsberechtigungen steuert, müssen
jegl iche Verhaltens- und Leistungskontrol len in den Finanzämtern ausgeschlossen
werden.
Die DSTG fordert eine schriftl iche Erklärung der Senatsverwaltung für Finanzen über
die gespeicherten Daten und den Ausschluss von Verhaltens- und Leistungskontrol-
len.

Nach dem BVerwG-Beschluss müssen die geschilderten Beanstandungen durch Kor-
rekturen bzw. Ergänzungen der Programme im Rahmen der Mitbestimmung behoben
werden. Wir fordern die Senatsverwaltung für Finanzen auf, sich hier endl ich zu bewe-
gen. Nur so kann eine weitere unnötige gerichtl iche Auseinandersetzung verhindert
werden.
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Wieder einmal trafen sich die Leitungen der Landes- und Bezirksverbände der
DSTG-Jugend zu ihrer halbjährlichen Bundesjugendausschuss-Sitzung. Diesmal
vom 1 4. bis 1 6. Oktober auf Einladung des Landesverbandes Saar in der Hauptstadt
des Saarlandes, Saarbrücken.

Als Gäste konnten wir den Finanzstaatssekretär des Saarlandes Gerhard Wack sowie den
Vorsitzendes der DSTG-Saar Matthias Bittner und den DSTG-Bundesvorsitzenden Tho-
mas Eigenthaler begrüßen. Alle drei berichteten von Ihrer Arbeit und stel lten sich den kriti-
schen Fragen der Mitgl ieder des Bundesjugendausschusses.

Besonders wichtig war aber erneut der Austausch untereinan-
der. Das Saarland beispielsweise, welches gemeinsam mit
Rheinland-Pfalz seine Anwärterinnen und Anwärter fachtheore-
tisch ausbildet, setzt auf eine Neuausrichtung der Ausbildung
und befürwortet einen Austausch der einzelnen Ausbilder der
Bundesländer.
Wir als DSTG-Jugend-Berl in begrüßen diese Idee, somit kön-
nen auch neue Einflüsse / Entwicklungen Eingang in die Ausbil-
dung der Steuerverwaltung finden.

Die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen konnten durchsetzen,
dass künftig bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen und von
Stel len als Ausbildungsleiter/in die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung ein Wörtchen mitzureden hat.

Weitere wichtige Themen waren die Entwicklung der Besoldung nach der Föderal ismusre-
form I , die Einheitl ichkeit der Ausbildung und anstehende Änderungen der StBAPO und
des StBAG. Unter dem Motto „Ausbildung erhalten, sichern und ausbauen“ wurde eine
Entschl ießung verabschiedet (abrufbar unter www.dstg-jugend.de).

Weiterhin erfolgten Nachwahlen in die Bundesjugendleitung. Für die ausgeschiedenen
Cornelius Dietze (Sachsen) und Theresa Abelein (Bayern) werden Rene Zuraw (Bremen)
und Christian Haefs (NRW) als neue Mitgl ieder der Bundesjugendleitung künftig die Be-
lange der jungen Beschäftigten auf Bundesebene vertreten.

In den Koalitionsverhandlungen haben SPD und CDU vereinbart, dass die Beamtin-
nen und Beamten in den Jahren 201 2 und 201 3 (jeweils wieder zum 1 . August) eine
Besoldungserhöhung von je 2 % erhalten sollen. Damit wurde ein entsprechender
Beschluss des rot-roten Senats, den dieser kurz vor den Wahlen zum Berliner Abge-
ordnetenhaus gefasst hatte, bestätigt. Die komplette Koalitionsvereinbarung lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor, so dass die weiteren Abreden für die Zukunft des
öffentlichen Dienstes und der Steuerverwaltung noch nicht beurteilt werden kön-
nen. Dies werden wir dann in der nächsten Ausgabe des Steuer- und Grollblatts
nachholen.
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